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Teil I - Planzeichnung Teil II - Textliche Festsetzungen
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Textliche Festsetzung 1:   Art der baulichen Nutzung
(Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB� § 11 BauNVO)

Es erfolgt die Festsetzung als Sondergebiet Photovoltaik gemäß § 11 (2) BauNVO.
*nnerhalb des festgesetzten Sondergebietes sind nur zulässig:
�  Solarmodule einschließlich der erforderlichen Nebenanlagen und
�  Wirtschaftswege.

Textliche Festsetzung 2:   Maß der baulichen Nutzung
(Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 1, BauGB� §§ 16 und 17 BauNVO)

%ie GR; wird mit 0,8 festgesetzt. Bezugsfläche ist der Geltungsbereich.

%ie maximale H©he baulicher Anlagen (HbA max.) wird mit 3,0 m festgesetzt.
Ausnahme: Videoüberwachungsanlagen.
Bezugsh©he ist die Geländefläche am Keweiligen Solarmodul.

Textliche Festsetzung 3:   Überbaubare Grundstücksfläche
(Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 2, BauGB� §§ 22 und 23 BauNVO)

%ie überbaubaren Grundstücksflächen werden gemäß Planeintrag durch die

Festsetzung der Baugrenze bestimmt. %ie Baugrenze hat einen Abstand zur

Plangebietsgrenze von mindestens 3 m.

Textliche Festsetzung 4:   Maßnahmen zum Bodenschutz
(Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

%ie Wirtschaftswege innerhalb des Sondergebietes dürfen nicht voll versiegelt

werden. Eine Ausführung in geschotterter Bauweise ist zulässig.

Textliche Festsetzung 5:   Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und
zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft
(Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 20 und 25, 25a BauGB)

� in Qrocess �

Einsichtnahmem©glichkeit %ie der Planung zu Grunde liegenden Gutachten und
Vorschriften k©nnen eingesehen werden bei der Stadt Oberharz am Brocken,
Markt 1�2, 38875 Oberharz am brocken OT Elbingerode.

Rechtsgrundlagen Grundlagen der Planaufstellung in der Keweils gültigen
Fassung sind:

1. Baugesetzbuch (BauGB)
2. Verordnung über bauliche Nutzung der Grundstücke (BauNVO)
3. Verordnung über die Ausarbeitung der BauleitQläne und die %arstellung

des Planinhaltes (Plan;V)

1

0

           Art der baulichen Nutzung
§ 9 Abs. 1  Nr. 1 BauGB

Mischgebiete, § 6 BauNVO

             Sondergebiet Photovoltaik, § 11 BauNVO

Sondergebiet Reiterhof, § 11 BauNVO

           Maß der baulichen Nutzung
§ 9 Abs. 1  Nr. 1 BauGB

Grundflächenzahl (GR;)

H©he der baulichen Anlagen maximal über BezugsQunkt gem. textliche Festsetzung 2

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen,
 § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB (§§ 22 und 23 BauNVO)

Baugrenze

Verkehrsflächen
§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB

Einfahrtsbereich

Qrivate Straßenverkehrsflächen

Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur
Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft

 § 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 Bau GB

6mgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung
von Natur und Landschaft (§ 9 Abs.1 Nr.20 BauGB)

Wasserflächen und Flächen für die Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz
und die Regelung des Wasserabflusses
§ 5 Abs. 2 Nr. 7 und Abs. 4, § 9 Abs. 1 Nr. 16 und Abs. 6 BauGB

Wasserfläche (aus ,atasterkarte)

Flächen für die Landwirtschaft und Wald
§5 Abs. 2 Nr. 9 und Abs. 4, § 9 Abs. 1 Nr. 18 und Abs. 6 BauGB)

Flächen für die Landwirtschaft

Sonstige Planzeichen

   Grenze des räumlichen Geltungsbereichs (§ 9 Abs. 7 BauGB)

   Maßzahlen in Meter

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung
(z.B. § 1 Abs. 4 § 16 Abs. 5 BauNVO)

Sonstige Planzeichen ohne Normcharakter

   Flurstücksnummer

   Flurstücksgrenze

Nutzungsschablone

1  Art der baulichen Nutzung
2  Grundflächenzahl
3  H©he

MI

   0,8

  3 m

Zeichenerklärung

nach BauGB in Verbindung mit BauNVO und PlanzV

94

2

5,00

3

21

,artengrundlage: Liegenschaftskate des Landesamt für Vermessung und
Geoinformation Sachsen�Anhalt (LVermGeo LSA)

Gemarkung :  Benneckenstein

Flur : 2

Flurstück :   539�23

Gesamtfläche : ca. 6,9 ha

Stand der Planunterlage: 11�2021

Lizens zur %arstellung, Verbreitung, Vervielfältigung und ©ffentliche Wiedergabe auf der Grundlage von
Geobasisdaten h GeoBasis�%E � LVermGeo LSA �
Abgabe: 2019 � Az.: B22�6023662�19  Es gelten die Nutzungsbedingungen des LVermGeo LSA.
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